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§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite bean-
sprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 Andervenne, 27.09.2021 
 

GEMEINDE ANDERVENNE 
 
Schröder 
Bürgermeister 
 
2.  Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
 
2.1  Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2  Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung 

ist durch den Landkreis Emsland am 28.10.2021 unter dem 
Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt worden. 

 
2.3  Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 

NKomVG vom 16.11.2021 bis zum 24.11.2021 im Rathaus 
der Samtgemeinde Freren, Markt 1 in 49832 Freren, Zim-
mer 305, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. 

 
 Andervenne, 02.11.2021 
 
GEMEINDE ANDERVENNE 
Der Bürgermeister 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
434 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-

meinde Börger; Bebauungsplan Nr. 24 
„Mühlenberg, 2. Erweiterung“ nebst örtli-
chen Bauvorschriften der Gemeinde Bör-
ger; Inkrafttreten des Bebauungsplans; Be-
kanntmachung gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Börger hat in seiner Sitzung am 
16.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 24 „Mühlenberg, 2. Erweite-
rung“ nebst örtlichen Bauvorschriften und Begründung mit Um-
weltbericht gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Sat-
zung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 24  
„Mühlenberg, 2. Erweiterung“ nebst örtlichen Bauvorschriften ist 
im nachstehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bebauungsplan nebst örtlichen Bauvorschriften und die Be-
gründung einschließlich Umweltbericht und zusammenfassender 
Erklärung liegt bei der Gemeinde Börger, Alter Schulhof 1, 26904 
Börger, während der Dienststunden öffentlich aus und kann dort 
eingesehen werden. 
 
Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter der Ad-
resse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/bebau-
ungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale Inter-
netportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
wird hingewiesen.  
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214  
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Börger unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 
 Börger, 04.11.2021 
 
GEMEINDE BÖRGER 
Der Gemeindedirektor 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
435 Bekanntmachung über das Inkrafttreten der 

12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
“Düne“ der Gemeinde Dörpen 

 
Die vom Rat der Gemeinde Dörpen am 07.10.2021 als Satzung 
beschlossene o.g. 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Düne“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung ge-
mäß § 10 BauGB rechtsverbindlich geworden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung 
ist in dem nachstehenden Übersichtsplan kenntlich gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


